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Rechtliche Auslegung zur Anordnung der Beistandschaft einer Heimbewohnerin

Welche Gemeinde muss
den Vormund stellen?

Carlo Häfeli

Zieht jemand in ein Altersheim,
wird dieses nicht in jedem Fall

auch zum neuen Wohnsitz.
Eine gerichtliche Beurteilung.

Das Justiz- und Polizeidepartement des

Kantons St. Gallen hatte zu überprüfen,

ob die Leiterin eines Altersheimes

die Errichtung einer Beistandschaft für
einen Bewohner bei der richtigen
Vormundschaftsbehörde beantragt hat.

Aus den Akten ist ersichtlich, dass sich

der 1908 geborene Bewohner seit Mai

1995 in diesem Altersheim aufgehalten

hat und sich der Ernennung eines

Beistandes an sich nicht widersetzte.

Nach ärztlichem Bericht war der

Bewohner verwirrt, zeitweise rollstuhl-

abhängig, inkontinent und er bedurfte

erheblicher Pflege und Hilfe. Zudem

konnte und durfte er gemäss ärztlichem

Bericht das Heim nicht ohne

Aufsicht verlassen.

Nach Art. 396 Abs. 1 ZGB wird die

Beistandschaft von der Behörde am

Wohnsitz der betreuungsbedürftigen

Person angeordnet. Die Begründung

des ordentlichen zivilrechtlichen

Wohnsitzes mündiger Personen richtet

sich nach Art. 23 Abs. 1 ZGB. Danach

befindet sich der Wohnsitz einer

Person an dem Orte, wo sie sich mit
der Absicht des dauernden Verbleibens

aufhält. Eine generelle Ausnahme von

dieser Regel bildet Art. 26 ZGB.

Gemäss diesem letzteren Gesetzesartikel

begründet der Aufenthalt einen Ort

zum Zweck der Unterbringung einer

Person in einer Versorgungs- und

Heilanstalt keinen Wohnsitz. Das

Justiz- und Polizeidepartement des

Kantons St. Gallen prüfte, ob der

Bewohner mit dem Eintritt ins Altersheim

einen neuen Wohnsitz begründet

hatte. Würde dies nicht zutreffen, so

kommt die Regel von Art. 24, Abs. 1

ZGB zum Zuge, wonach der bisherige

Wohnsitz vor Eintritt ins Altersheim

massgeblich ist für die Bestellung einer

Beistandschaft. Strittig war somit die

Frage, ob es sich beim Altersheim um
eine Anstalt im Sinne von Art. 26 ZGB

handelt und ob eine Unterbringung im

Sinne dieser Bestimmung vorliegt.

Massgeblich sei gemäss Literatur, dass

die betreffende Person den Aufenthalt

nicht aus freien Stücken gewählt habe.

Richtlinien im Zivilgesetzbuch

Aufgrund des Arztberichtes zeigte sich,

dass der Bewohner im Zeitpunkte des

Eintrittes weder in der Lage war, eine

Entscheidung zu treffen, noch die

Bedeutung und Tragweite des

Altersheimeintrittes zu erfassen. Folgerichtig

kam die St. Galler Behörde zum Be-

schluss, dass kein frei gewählter
Altersheimeintritt gegeben sei. Als zweites

prüfte die Behörde, ob dieses Heim

eine Anstalt im Sinne von Art. 26 ZGB

sei. Massgeblich sei dabei das betreuerische

Konzept in diesem Heim.

Aufgrund der Akten sei erstellt, dass der

betreuerische Rahmen ein Ausmass

umfasse, das ohne weiteres mit dem

eines Pflegeheims oder der Altersabteilung

einer psychiatrischen Klinik

vergleichbar sei. In einem solchen Fall

erfüllt somit ausnahmsweise auch ein

Altersheim den Begriff der Anstalt,

gleichgültig ist dabei, dass sich im

Altersheim noch andere Personen

aufhalten, welche freiwillig eingetreten
sind und bei denen noch eine gewisse

Selbstständigkeit erfüllt sei. Somit kam

die St. Galler Behörde zum Schluss,

dass der Bewohner in diesem Altersheim

keinen neuen Wohnsitz begründet

habe, so dass die Vormundschaftsbehörde

am Ort des Altersheimes für
die Beistandsbestellung nicht zuständig

sei. Nach Bundesgericht sei das

Altersheim ein spezialisierter Ort, um
den Lebensabend zu verbringen. Ob

das Altersheim nur deshalb als neuer

Lebensmittelpunkt gewählt wurde,

weil es keine Alternativen gab, sei

unmassgeblich. Mit dem Heimeintritt
habe die Bewohnerin den

Lebensmittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen

in den Altersheimkanton verlegt.

Aufgrund dieses Entscheides lässt sich

wie folgt eine Differenzierung vornehmen:

Kommt der Bewohner freiwillig
ins Altersheim, so begründet er einen

neuen Wohnsitz. Ist der Bewohner

urteilsunfähig oder ist der Eintritt
medizinisch bedingt oder von

Dritten/Familienangehörigen gegen den

Willen des Bewohners durchgesetzt

worden und ist der Bewohner ein

Pflegefall, so begründet er keinen

neuen Wohnsitz.
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